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Rezension von Alexander Bogner, Institut für 
Technikfolgen-Abschätzung, Wien

Die Bedeutung von Beratungskommissionen 
für die Politik ist ein Thema, das die Soziologie 
schon seit ihren Ursprüngen verhandelt. So hat 
bereits Max Weber darüber nachgedacht, was es 
für die Politik bedeutet, wenn ihre Entscheidun-
gen immer stärker vom Fachwissen der Beam-
tenschaft abhängig werden. Diese Abhängigkeit, 
so vermutete Weber, verleihe den Beamten eine 
privilegierte Stellung und führe tendenziell dazu, 
dass sie gegenüber dem leitenden Politiker, ei-
nem Nichtfachmann, ihren eigenen Willen durch-
setzen könnten. Expertenräte werden von Weber 
darum als Form der Kooperation zwischen den 
leitenden Politikern und ihrem Beamtenapparat 
gelesen, durch die der „Herrscher“ seine Macht 
angesichts der Übermacht des Wissens zu sichern 
versucht: In den Beratungen versucht die Politik, 
sich selbst ein Bild von der Sache zu machen, sie 
hört von den Widersprüchen der Fachleute, von 
verbleibenden Ungewissheiten und kriegt auf 
diese Weise gewissermaßen einen Fuß in die Tür.

Die Bedeutung von Beratungskommissi-
onen für die Politik hat sich seit Webers Zeiten 
noch gesteigert. Die Politik hat gelernt, sich in 
schwierigen Dingen schlau zu machen und rele-
vante Expertise zu organisieren, sei es in Form der 
Ressortforschung, durch parlamentarische Be-
ratungseinrichtungen (wie das TAB) oder durch 
Enquete-Kommissionen. Wir lesen diese Kom-
missionsgründungen heute weniger als taktisches 
Geplänkel einer von Machtverlust bedrohten Po-
litik, sondern vielmehr als Ausdruck einer gestei-

gerten Komplexität vieler Probleme, die sich nicht 
mehr umstandslos in das vertraute Links-Rechts-
Schema politischer Entscheidungslogik überset-
zen lassen. Dies gilt insbesondere für die durch 
den biowissenschaftlichen und medizintechnolo-
gischen Fortschritt freigesetzten Unsicherheiten 
in Lebensfragen: Wann beginnt das menschliche 
Leben? Wann ist der Mensch tot? Und wie wollen 
wir sterben? Diese existenziellen Fragen lassen 
sich nicht einfach als politisches Interessenpro-
blem verhandeln. Es ist daher kein Zufall, dass 
Kommissionsgründungen im letzten Jahrzehnt, 
die auch medial starke Beachtung fanden, im Be-
reich ethischer Fragen zu verzeichnen waren.

1 Glanz und Elend der Kommissionsarbeit

Die Soziologin Corinna Jung hat die altehrwürdi-
ge Debatte um das Verhältnis zwischen fachlicher 
Beratung und politischer Entscheidung um einen 
wichtigen Aspekt bereichert. In ihrer Dissertati-
onsschrift legt sie nämlich eine detaillierte empi-
rische Analyse über die Bedeutung von Kommis-
sionen für die Politik vor. Das ist schon deswegen 
verdienstvoll, weil in diesem Feld oft diffuse Ver-
mutungen und haltlose Verdächtigungen das Bild 
prägen. Die Politik mache doch eh, was sie wolle, 
so hört man dann, oder: Die Experten, nicht die 
Politiker, bestimmten die Politik. Eine Versachli-
chung dieser Debatte ist nur über empirische Ar-
beit anhand ausgewählter Fallstudien zu erreichen.

Jung analysiert die Erstellung von Expertise 
sowie deren politische Verwendung am Beispiel 
der Debatte um die Patientenverfügungen. Das 
ist eine gute Wahl, weil dieser Fall zeigt, wie eng 
Glanz und Elend der Kommissionsarbeit beieinan-
derliegen können. Im Herbst 2009 wurde mit dem 
Dritten Gesetz zur Änderung des Betreuungsrechts 
die Patientenverfügung im Bürgerlichen Gesetz-
buch verankert. Mit diesem Gesetz war erstmals 
Klarheit über die Geltung und Reichweite von Pa-
tientenverfügungen geschaffen worden. Der Pro-
zess, der zu diesem „Patientenverfügungsgesetz“ 
geführt hatte, war allerdings recht zäh verlaufen. 
2003 waren die Patientenverfügungen anlässlich 
eines Urteils des Bundesgerichtshofs, das viele 
Fragen offengelassen hatte, zu einem politischen 
Thema geworden. Das Justizministerium setzte 
sogleich eine eigene Arbeitsgruppe ein, die Vor-
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schläge für die Gesetzesnovelle erarbeiten soll-
te. Die damals bestehende Enquete-Kommission 
„Ethik und Recht der Medizin“, die sich ohnehin 
mit ethischen Fragen am Lebensende beschäfti-
gen wollte, verstand die Einrichtung einer minis-
teriellen Beratungskommission als Herausforde-
rung für die Legislative und formulierte ihrerseits 
ebenfalls eine Stellungnahme. Dieser „zweiten 
Stimme“ im Expertenkonzert war freilich eben-
so wenig politische Resonanz beschieden wie 
der des Justizministeriums. Denn 2005, mitten 
im Diskussionsprozess, setzte Kanzler Schröder 
Neuwahlen an. Das Gesetzesvorhaben wurde erst 
einmal auf Eis gelegt. Erst 2007 intensivierten sich 
dann wieder die politischen Diskussionen. Seitens 
verschiedener Abgeordneter wurden Gesetzesent-
würfe eingebracht. Welche Bedeutung die bereits 
nicht mehr ganz taufrische Expertise der beiden 
Beratungskommissionen hatte, lässt sich daher 
nur schwer eruieren. In den Parlamentsdebatten 
stellten die Expertenempfehlungen jedenfalls kei-
ne maßgebliche Bezugsgröße dar.

2 Welches Expertenwissen zählt als Wissen?

Jungs Fokus liegt denn auch nicht auf der Rekon-
struktion des politischen Einflusspotenzials der 
Beratungskommissionen – ein methodisch ohne-
hin nur schwer zu bewerkstelligendes Unterfan-
gen, kann man letztlich doch immer nur auf die 
politische Rhetorik und damit gewissermaßen auf 
die Oberfläche des Willensbildungsprozesses re-
kurrieren. Die Autorin beschäftigt sich stattdessen 
v. a. mit der Frage, auf welche Weise Expertise in 
diesen Gremien ausgehandelt wird. Und das ist ein 
hochinteressanter Punkt. Schließlich stellt Exper-
tise in Ethikfragen typischerweise ein Produkt dar, 
das zwischen Vertretern verschiedener Positionen, 
Disziplinen und Weltanschauungen ausgehandelt 
werden muss. Expertisen zu bioethischen Lebens-
fragen kommen im Regelfall nicht in Form von 
Einzelgutachten oder Forschungsberichten daher; 
sie sind vielmehr ein Gemeinschaftsprodukt, das 
den gruppeninternen Dissens in komprimierter 
und übersichtlicher Weise aufbereiten muss, um 
politisch anschlussfähig zu sein.

Auf der Basis ausführlicher Experteninter-
views rekonstruiert Jung diesen Aushandlungs-
prozess aus wissenssoziologischer Perspektive. 

Im Mittelpunkt steht die Frage, welche Bedeutung 
das disziplinäre Wissen der einzelnen Experten 
hat. Jung weist nach, dass in der von Pragmatis-
mus geprägten Debatte innerhalb der Kommissio-
nen die Juristen dominieren. Die auf realpolitische 
Zwecke festgelegte Ethikdebatte privilegiert das 
Wissen der Juristen, weil sie es sind, die verbindli-
che Aussagen machen können, innerhalb welcher 
Grenzen die Debatte zu führen ist – Grenzen, die 
durch gültige Regelungen und Rechtsauslegungen 
bestimmt sind. Anders als die in den Kommissio-
nen ebenfalls stark vertretenen Mediziner können 
die Juristen auf eine Betonung ihrer spezifischen 
Leistungsfähigkeit durch Abwertung anderer Dis-
ziplinen bzw. Wissensformen verzichten. Dies 
führt die Autorin im Rekurs auf das Konzept der 
rhetorischen Grenzarbeit („Boundary Work“) vor.

Sie macht außerdem deutlich, dass die Aus-
handlung von Expertise im Team zur Kultivierung 
der Debatte beiträgt. Die Vertreter der verschiede-
nen „Glaubensrichtungen“ sehen sich offensicht-
lich gezwungen, zu argumentieren. Im Deliberati-
onsprozess spielen Moralisierungen, also die Zu-
spitzung von Positionen, keine Rolle; ein „Kultur-
kampf“ zwischen den Experten unterbleibt. Man 
arbeitet und diskutiert konstruktiv miteinander, 
und zwar auf Basis der Anerkennung der guten 
Gründe der Gegenseite – ein Aspekt, den Wolf-
gang van den Daele bereits in seiner Analyse des 
Nationalen Ethikrats stark gemacht hat.

3 Versachlichung der Debatte um Expertenräte

Der Nutzen dieses Buches liegt also auf der 
Hand: Es trägt mittels eingehender empirischer 
Analyse zur Versachlichung bei. Der traditio-
nelle Expertokratie-Verdacht, der sich gerade 
im Zuge neuer Kommissionsgründungen in der 
öffentlichen Diskussion immer sehr schnell regt, 
erhält hier kein neues Futter. Die Politik ist nicht 
einfach ausführendes Organ der Expertenratio-
nalität. Genauso wenig freilich entscheidet die 
Politik einfach autonom, quasi in einer den Fach-
debatten nicht zugänglichen Wertsphäre. Jungs 
Analyse macht deutlich, dass dieses Denken in 
den Kategorien von Dominanz und Hegemonie 
zu schematisch ist. Die Experten herrschen nicht 
über die Politik oder umgekehrt. Man geht viel-
mehr einen großen Teil des Weges gemeinsam, 
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und am Ende des Tages lässt sich gar nicht mehr 
recht entscheiden, welche Rationalität denn jetzt 
gesiegt habe. Und eigentlich ist diese Frage im 
Zuge der differenzierteren Betrachtung der Din-
ge auch irgendwie uninteressant geworden.

Schade ist allenfalls, dass die anregende 
Fallstudie mangels theoretischer Anschlussfä-
higkeit letztlich für sich alleine stehen bleibt. 
Die Möglichkeit, aus der empirischen Analyse 
heraus zu weiter reichenden Schlussfolgerungen 
oder zu Generalisierungen zu gelangen, die auch 
für Leser interessant werden, die sich nicht für 
Ethikkommissionen interessieren, wird daher 
verschenkt. Der von der Autorin gewählte Ein-
stieg über die Debatte zur Wissensgesellschaft 
erweist sich für diese Zwecke nicht als tauglich, 
weil das theoretische Abstraktionsniveau zu hoch 
ist. Für einen deutschsprachigen Beitrag zu dem 
boomenden Feld der „Science Policy Studies“ 
hätte es sich eher angeboten, speziell in diesem 
Feld nach theoretischen Bezügen zu suchen.

Der Band ist darum v. a. ein interessanter 
empirischer Baustein für all jene, die sich für 
eine Soziologie der Expertise interessieren. Dass 
der Band in der Reihe „Ethik im Diskurs“ des 
Münchner Kompetenzzentrums Ethik erschienen 
ist, wird zu seiner erhöhten Sichtbarkeit beitragen. 
Schön wär’s noch, wenn die Reihenherausgeber 
den Verlag zu einem professionellen Lektorat be-
wegen könnten. Dann dürfte auch die Lesbarkeit 
des Bandes noch einmal gesteigert werden.

« »

Autorenhinweise

Wir bitten alle Autorinnen und Autoren, die ein Ma-
nuskript bei TATuP einreichen, die folgenden Hin-
weise zu beachten:
Umfang: Eine Druckseite umfasst max. 3.500 Zei-
chen (ohne Leerzeichen). Für den Umfang eines 
Beitrags ist die Rubrik, in der er erscheint, ausschlag-
gebend. Genauere Angaben erhalten die Autoren von 
der Redaktion.
Abstract: Autoren, deren Beiträge im Themenschwer-
punkt des Heftes oder in den Rubriken TA-Konzepte 
und -Methoden und Diskussionsforum sowie TA-Pro-
jekte erscheinen, werden gebeten, ihrem Beitrag ein 
Abstract voranzustellen, in dem eine kurze inhaltliche 
Übersicht über den Beitrag gegeben wird. Die Länge 
dieses Abstracts sollte 780 Zeichen (ohne Leerzeichen) 
nicht überschreiten.
Abbildungen, Diagramme und Tabellen: Abbildungen 
und Tabellen sind sowohl in das eingereichte Manu-
skript einzufügen sowie auch getrennt von der ersten 
Fassung des Manuskripts einzusenden. Abbildungen 
und Tabellen bitte mit Überschrift und Quellenangabe 
versehen. Wurden sie vom Autor selbst erstellt, bitte 
die Formulierung „eigene Darstellung“ als Quellen-
angabe verwenden Zum Format: Tabellen sind als 
Word-Datei, Diagramme in Excel und Abbildungen in 
Adobe Illustrator oder Powerpoint zu liefern. Sollten 
Sie lediglich andere Formate zur Verfügung haben, 
wenden Sie sich bitte frühzeitig an die Redaktion. 
Aus Gründen der Seitenplanung und des Layouts 
liegt die Entscheidung über die endgültige Größe und 
Platzierung der Abbildungen und Tabellen innerhalb 
des Beitrags bei der Redaktion.
Bibliografische Angaben: Die zitierte Literatur wird 
am Ende des Beitrags als Liste in alphabetischer Rei-
henfolge angegeben. Im Text selbst geschieht dies in 
runden Klammern (z. B. Wiegerling 2011); bei Zitaten 
ist die Seitenangabe hinzuzufügen (z. B. Fink/Weyer 
2011, S. 91). Bei den Angaben in der Literaturliste 
orientieren Sie sich bitte an folgenden Beispielen:
Monografien: Wiegerling, K., 2011: Philosophie in-
telligenter Welten. München
Bei Aufsätzen: Fink, R.D.; Weyer, J., 2011: Autono-
me Technik als Herausforderung der soziologischen 
Handlungstheorie. In: Zeitschrift für Soziologie 40/2 
(2011), S. 91–111
Bei Beiträgen in Sammelbänden: Mehler, A., 2010: 
Artifizielle Interaktivität. Eine semiotische Betrach-
tung. In: Sutter, T.; Mehler, A. (Hg.): Medienwandel 
als Wandel von Interaktionsformen. Heidelberg
Bei Internet-Quellen: Waterfield, J., 2006: From Cor-From Cor-
poration to Transnational Pluralism. London; http://
www.plugin-tot.com (download 12.3.09)


